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RS OGH 1983/3/1 9Os15/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1983

Norm

StPO §179 Abs1

StPO §292

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen § 179 Abs 1 StPO gereicht dem Beschuldigten dann nicht zum Nachteil, wenn die gesamte

Verwahrungshaft auf die (wenn auch bedingte nachgesehene Freiheitsstrafe) Strafe angerechnet wurde.

Entscheidungstexte
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